
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 28.10.2015 

 Vorlage Nr. 15/0405 

Federf. Stadtamt: Amt für Integration und Sport 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Erster Beigeordneter 

Weichelt 

Entscheidung 12.11.2015 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Entgeltordnung für das Hallenbad der Stadt Gladbeck 

- Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2016 zur Umsetzung der Maßnahme 54 für den 

Stärkungspakt 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Im Haushaltssanierungsplan ist in der Maßnahme Nr. 54 für 2016 eine Entgeltanhebung 

bei den Hallenbadentgelten um insgesamt 15.000 € vorgesehen. 

 

Die letzte Erhöhung der Hallenbadentgelte erfolgte zum 01.01.2011. 

 

Folgende Änderungen der Tarife der Entgeltordnung für das Hallenbad werden zur Umset-

zung der HSP-Maßnahme mit Wirkung vom 01.01.2016 vorgeschlagen: 

 

Einzelkarte       DO – SO  MO – MI*) 

*) Warmbadetage 

 

a) Erwachsene (ab 18 Jahren)    4,00 €   4,60 €  

b) Kinder und Jugendliche     2,00 €   2,20 € 

c) Erwachsene (ab 18 Jahren) mit Gladbeck-Card 2,00 €   2,30 € 

d) Kinder und Jugendliche mit Gladbeck-Card  1,00 €   1,10 € 
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Jahreskarten  

 

a) Erwachsene (ab 18 Jahren)                  295,00 € 

b) Kinder und Jugendliche                      147,50 € 

 

Sonstige Entgelte 

 

Der Entgelttatbestand für die private Aufbewahrung von Badewäsche in Schließfächern ist 

entfallen. Die Schließfächer wurden 2015 mangels Nachfrage abgeschafft. 

 

 

 

Anlagen 

 

 - Alte und neue Fassung der Entgeltordnung des Hallenbades der Gladbeck (Anlage 1) 

 - Eintrittspreise der umliegenden Hallenbäder (Anlage 2) 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich 15.000   jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

Der Sportausschuss stimmt mit einer Beschlussempfehlung an den Rat der Stadt Gladbeck 

den ab dem 01.01.2016 geltenden Entgelten für das Hallenbad der Stadt Gladbeck zu. 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 
- Rainer Weichelt – 

Erster Beigeordneter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


